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§ 1
(1) Der Bebauungsplan Barmbek-Süd 32 für den Geltungs-

bereich südlich Holsteinischer Kamp, westlich Marschnerstraße 
(Bezirk Hamburg-Nord, Ortsteil 422) wird festgestellt.

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:

 Wagnerstraße – U-Bahnhof Hamburger Straße (Louis-
Braille-Platz) – Holsteinischer Kamp – Marschnerstraße 
– Gluckstraße.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die 
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu 
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim 
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden 
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke 
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen 
Kostenerstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein Ent-
schädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er kann 
die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er 
die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschä-
digungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch 
erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs 
herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich werden
a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des 

Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem 
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Absatz 2a des Baugesetzbuchs beachtlich sind.

§ 2
Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nachste-

hende Vorschriften:

1. In dem mit „(A)“ bezeichneten Mischgebiet und im all-
gemeinen Wohngebiet sind Stellplätze nur in Tiefgaragen 
zulässig.

2. Tiefgaragen sind auch außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig.

3. Im allgemeinen Wohngebiet darf die festgesetzte Grundflä-
chenzahl für Tiefgaragen bis zu einer Grundflächenzahl von 
0,8 überschritten werden.

4. In den Baugebieten ist eine Überschreitung der Baugren-
zen durch untergeordnete Bauteile wie zum Beispiel Vor-
bauten, Vordächer und Balkone in dem Maß zulässig, dass 
sie gemäß § 6 Absatz 6 der Hamburgischen Bauordnung bei 
der Bemessung der Abstandsflächen außer Betracht blei-
ben können, sofern der Kronenbereich von Straßenbäumen 
nicht berührt wird.

5. In den Baugebieten sind mit Ausnahme der mit „(1)“ 
gekennzeichneten Fassadenbereiche Terrassen im Anschluss 
an die Hauptnutzung bis zu einer Tiefe von 5 m auch außer-
halb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Entlang 
der mit „(1)“ gekennzeichneten Fassadenbereiche dürfen

 Terrassen außerhalb der überbaubaren Flächen nur eine 
Tiefe von 3 m aufweisen.

 6. Auf dem Flurstück 1471 der Gemarkung Barmbek sind 
Fenster in einer grenzständig an der östlichen Grund-
stücksgrenze errichteten Fassade sowie untergeordnete 
Bauteile wie Vordächer, Balkone und Erker im Bereich 
von öffentlichen Grünflächen unzulässig.

 7. In den Baugebieten sind die bis zu 15 Grad geneigten 
Dachflächen von Gebäuden mit einem mindestens 8 cm 
starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen 
und extensiv zu begrünen. Von einer Begrünung kann in 
den Bereichen abgesehen werden, die als Terrassen, der 
Belichtung, Be- und Entlüftung oder der Aufnahme von 
technischen Anlagen dienen.

 8. Tiefgaragen sind mit einem mindestens 50 cm starken 
durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und zu 
begrünen. Hiervon ausgenommen sind die erforderlichen 
Flächen für Wege, Terrassen und Kinderspielflächen. Für 
anzupflanzende Bäume auf Tiefgaragen muss auf einer 
Fläche von mindestens 12 m² je Baum die Schichtstärke 
des durchwurzelbaren Substrats mindestens 1 m betra-
gen.

 9. In den Baugebieten ist je angefangene 600 m² der Grund-
stücksfläche mindestens ein Baum zu pflanzen.

10. Auf ebenerdigen Stellplatzanlagen ist für je vier Stell-
plätze ein Baum zu pflanzen.

11. Für festgesetzte Anpflanzungsgebote sind standortge-
rechte, einheimische Laubbäume zu verwenden. Es sind 
großkronige Bäume mit einem Stammumfang von min-
destens 20 cm, in 1 m Höhe über dem Erdboden gemes-
sen, zu verwenden. Im Kronenbereich jedes anzupflan-
zenden Baumes ist eine offene Vegetationsfläche von 
mindestens 12 m² anzulegen und zu begrünen.

12. Außerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind 
Fahr- und Gehwege sowie Stellplätze mit Ausnahme von 
Tiefgaragenzufahrten in wasser- und luftdurchlässigem 
Aufbau herzustellen.

13. Im allgemeinen Wohngebiet und im Mischgebiet sind 
innerhalb der mit „(B)“ und „(C)“ bezeichneten über-
baubaren Flächen durch die Anordnung der Baukörper 
oder durch geeignete Grundrissgestaltung die Wohn- 
und Schlafräume den lärmabgewandten Gebäudeseiten 
zuzuordnen. Sofern eine Anordnung aller Wohn- und 
Schlafräume einer Wohnung an den lärmabgewandten 
Gebäudeseiten nicht möglich ist, sind vorrangig die 
Schlafräume den lärmabgewandten Gebäudeseiten 
zuzuordnen. Für die Räume an den lärmzugewandten 
Gebäudeseiten muss ein ausreichender Schallschutz 
durch bauliche Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, 
Außenwänden und Dächern der Gebäude geschaffen 
werden. Wohn-/Schlafräume in Einzimmerwohnungen 
und Kinderzimmer sind wie Schlafräume zu beurteilen.

14. Im allgemeinen Wohngebiet und im Mischgebiet ist für 
Gebäude innerhalb der mit „(C)“ bezeichneten über-
baubaren Flächen für einen Außenbereich einer Woh-
nung entweder durch Orientierung an lärmabgewandte 
Gebäudeseiten oder durch bauliche Schallschutzmaß-
nahmen wie zum Beispiel verglaste Vorbauten mit teil-
geöffneten Bauteilen sicherzustellen, dass durch bau-
liche Maßnahmen insgesamt eine Schallpegelminderung 
erreicht wird, die es ermöglicht, dass in dem der Woh-
nung zugehörigen Außenbereich ein Tagpegel von klei-
ner 65 dB(A) erreicht wird.

§ 3

  Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Verordnung

über den Bebauungsplan Barmbek-Süd 32
Vom 7. März 2013

(HmbGVBl. S. 85)

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert 
am 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509), in Verbindung mit § 3 
Absatz 1 und § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes 
in der Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), 
zuletzt geändert am 14. Juni 2011 (HmbGVBl. S. 256), § 81 
Absatz 1 Nummer 2 der Hamburgischen Bauordnung vom 
14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525, 563), zuletzt geändert 
am 20. Dezember 2011 (HmbGVBl. S. 554), § 4 Absatz 3 Satz 1 
des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesna-
turschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 402), 
geändert am 23. Dezember 2011 (HmbGVBl. 2012 S. 3), in 
Verbindung mit § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 des Bundesna-
turschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt 
geändert am 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 181), sowie § 1, 
§ 2 Absatz 1 und § 3 der Weiterübertragungsverordnung-Bau 
vom 8. August 2006 (HmbGVBl. S. 481), zuletzt geändert am 
29. Mai 2012 (HmbGVBl. S. 213), wird verordnet:
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